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Meldung Verstoss gegen Melde- bzw. Auskunftspflichten des Kantonalen Registerharmonisierungsgesetzes 
(Artikel 24 Absatz 1, KRG (RB 1.4201))
Die Meldung ist unterzeichnet mit Beilagen (Kopien der Korrespondenz mit dem Melde- bzw. Auskunftspflichtigen, etc.) an folgende Adresse zu senden: Finanzdirektion, Direktionssekretariat, Tellsgasse 1, 6460 Altdorf
Verstoss gegen Meldepflichten (gemäss KRG (RB 1.4201))
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)
Artikel 19
Meldepflichten
a) Einwohnerinnen und Einwohner 

1  Bei der Einwohnerkontrolle melden sich Personen, die: 

a)
in der Gemeinde Niederlassung oder Aufenthalt begründen; 
 FORMCHECKBOX 

b)
ihre Niederlassung oder ihren Aufenthalt in der Gemeinde aufgeben; 
 FORMCHECKBOX 

c)
ihre Niederlassung oder ihren Aufenthalt innerhalb der Gemeinde oder innerhalb eines Gebäudes verlegen. 
 FORMCHECKBOX 

Artikel 20
b) Personen mit besonderem Bezug zur Gemeinde 

Personen, die zu einer Liegenschaft, einem Gebäude oder einer Wohnung in der Gemeinde eine rechtliche Beziehung im Sinne von Grundeigentum, Miete oder Pacht haben, ohne im Einwohnerregister eingetragen zu sein, haben der Gemeinde ihre Adresse, allfällige Adressänderungen und weitere Merkmale zu melden, die notwendig sind, um die Register nach Artikel 15 und 16 zu führen. 
 FORMCHECKBOX 

Meldefrist von 14 Tagen seit dem Eintritt der meldepflichtigen Tatsache ist am       (Datum) verstrichen (Artikel 21 KRG RB 1.4201)).
Verstoss gegen Auskunftspflichten (gemäss KRG (RB 1.4201))
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)
Artikel 22
Auskunftspflichten 

1  Die nachfolgenden Personen haben den Gemeinden auf Anfrage hin unentgeltlich Auskunft über meldepflichtige Personen zu erteilen, wenn die Meldepflicht nach Artikel 19 und 20 nicht erfüllt wird: 

a)
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für die bei ihnen beschäftigten Personen;
 FORMCHECKBOX 

b)
Vermieterinnen, Vermieter und Liegenschaftsverwaltungen für einziehende, ausziehende und wohnhafte Mieterinnen und Mieter;
 FORMCHECKBOX 

c)
Logisgeberinnen und Logisgeber für die in ihrem Haushalt wohnenden Personen; 
 FORMCHECKBOX 

d)
Leiterinnen und Leiter von Kollektivhaushalten im Sinne der Registerharmonisierungsverordnung;
 FORMCHECKBOX 

e)
Leiterinnen und Leiter industrieller Werke und anderer registerführender Stellen für Daten, die erforderlich sind, um den Wohnungsidentifikator einer Person zu bestimmen und nachzuführen.
 FORMCHECKBOX 

./.
Personalien des Melde- bzw. Auskunftspflichtigen
Name:      
Vorname:      
Adresse:      
PLZ, Ort:      
Geburtsdatum:      
Die Richtigkeit der Angaben bestätigt

Datum:      
Einwohnerkontrolle der Gemeinde      

Vorname und Name:      
Beilagen (Kopien der Korrespondenz mit dem Melde- bzw. Auskunftspflichtigen, etc.)
	Finanzdirektion Uri
	Telefon:
	041 875 21 08

	Direktionssekretariat
	Telefax:
	041 875 21 43

	Tellsgasse 1, 6460 Altdorf
	E-Mail:
	ds.fd@ur.ch

	Internet: www.ur.ch/fd
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